
Nachtrag IV zur Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004
�  

vom 24. März 2015 

 

 

I. Die Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004� wird wie folgt ge-
ändert: 

 Art. 42 Ziff. 7 (neu) 
7. die gesamte Beschaffung von Energie im Rahmen des Ver-

sorgungsauftrags der Stadtwerke (ausgenommen via Beteili-
gungen oder die Gewährung von Darlehen). 

3. Unternehmen 
a) Grundsatz 

Art. 46 (Randtitel und Ziff. 1) 
1. Kehrichtheizkraftwerk; 

b) Stadtwerke Art. 46bis (neu) 
�
� Die Stadtwerke versorgen die Stadt mit Energie und Wasser. 

Die Einzelheiten regelt das Unternehmensreglement. Es kann 
den Versorgungsauftrag weiter ausdehnen bzw. den Stadtrat 
hierzu ermächtigen. 
�
� Delegiert der Stadtrat seine Kompetenz gemäss Art. 42 Ziff. 7 

GO, so erlässt er Vorgaben zur Begrenzung und Überwachung 
der Risiken und regelt die Aufsicht über deren Einhaltung. 

 

II. Dieser Nachtrag untersteht dem obligatorischen Referendum und 
der Genehmigung durch das zuständige kantonale Departement. 

III. Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 
 
 

 
St.Gallen, 24. März 2015 
 
 
Im Namen des Stadtparlaments 
Der Präsident: 
Thomas Meyer 
 
Der Ratssekretär: 
Manfred Linke 
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